
  

  TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg, Deutschland 

 
Stand 01.04.2026 

 
 

Page 1 of 3 

 

 

Vereinbarung über Datenzugang 
und Datennutzung nach der Ver-
ordnung (EU) 2023/2854 (EU Data 
Act)  
1.  Anwendungsbereich 

1.1. Diese Vereinbarung regelt die Rechte und Pflich-
ten der Parteien im Hinblick auf den Zugang zu, die Nut-
zung von und die Weitergabe solcher Daten und ergänzt 
die bestehenden Verträge (insbesondere Kauf-, Service- 
oder Nutzungsverträge)  des Kunden mit dem in der Fuß-
zeile genannten TRILUX Unternehmen (nachfolgend „TRI-
LUX“) oder eines TRILUX Beteiligungsunternehmens so-
weit diese in die Erbringung der Produkte oder Dienste ein-
gebunden sind. „Beteiligungsunternehmen“ bezeichnet ein 
mit einer Partei verbundenes Unternehmen, das von ihr di-
rekt oder indirekt kontrolliert wird oder sie kontrolliert. 

1.2. Diese Vereinbarung findet Anwendung auf sämtli-
che Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung ver-
netzter Produkte und zugehöriger digitaler Dienste, bei de-
nen Daten des Kunden – einschließlich personenbezoge-
ner Daten – verarbeitet, bereitgestellt oder auf Grundlage 
eines Nutzungsverhältnisses im Sinne des EU Data Act mit 
dem Kunden oder von diesem benannten Dritten geteilt 
werden. Sie umfasst insbesondere die Ausübung der Zu-
gangs-, Nutzungs- und Weitergaberechte des Kunden 
nach dem EU Data Act sowie die korrespondierenden 
Pflichten von TRILUX als Dateninhaber, einschließlich der 
Bereitstellung der Daten in strukturierter, gängiger und ma-
schinenlesbarer Form, soweit gesetzlich erforderlich, un-
entgeltlich für den Kunden und ohne unangemessene Ver-
zögerung. 

2.  Nutzung nicht-personenbezogener Daten 

2.1. Die von dieser Vereinbarung erfassten Daten be-
stehen aus allen einfach verfügbaren Produktdaten oder 
Daten verbundener Dienste im Sinne des EU Data Act 
(„Daten“). 

2.2. TRILUX bzw. Beteiligungsunternehmen von TRI-
LUX, werden die Daten, die nicht-personenbezogene Da-
ten sind, nur für die mit dem Kunden wie folgt vereinbarten 
Zwecke verwenden: 

–   Erfüllung von Vereinbarungen mit dem Kunden oder da-
mit verbundenen Aktivitäten (z. B. Rechnungsstellung, Er-
stellung und Bereitstellung von Berichten oder Analysen, 
Finanzprognosen, Folgenabschätzungen, Berechnung von 
Personalvergütungen, Workflow-Effizienz); 

–   Überwachung und Aufrechterhaltung der Funktionsfä-
higkeit, Sicherheit und Sicherung des Produkts oder des 
verbundenen Dienstes und Gewährleistung der Qualitäts-
kontrolle; 

–   Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Produkten 
oder verbundener Dienste, die von TRILUX angeboten 
werden; 

–   Bereitstellung von Support-, Gewährleistungs-, Garan-
tie- oder ähnlichen Dienstleistungen (einschließlich geziel-
ter Kommunikation) oder zur Bewertung von Ansprüchen 
des Kunden, von TRILUX oder Dritten im Zusammenhang 
mit dem Produkt oder des verbundenen Dienstes; 

–   Entwicklung neuer Produkte oder Dienste und Verbes-
serung der Betriebseffizienz; 

–   Aggregation dieser Daten mit anderen Daten oder Er-
stellung abgeleiteter Daten für jeden rechtmäßigen Zweck, 
einschließlich der Bereitstellung solcher aggregierten oder 
abgeleiteten Daten an Dritte, vorausgesetzt, solche Daten 
ermöglichen nicht die Identifizierung spezifischer an TRI-
LUX von dem verbundenen Produkt übertragener Daten 
oder ermöglichen einem Dritten, diese Daten aus dem Da-
tensatz abzuleiten. 

Als Hersteller und/oder Anbieter von Cloud-Diensten unter-
liegt TRILUX erhöhten Anforderungen an die Überwachung 
der Funktionalität ihrer Produkte, einschließlich Berichts-
pflichten. Hierzu betreibt TRILUX ein System zur Erken-
nung und Behandlung von Störungen und Sicherheitslü-
cken, das auch die Verarbeitung von Daten umfassen 
kann. 

2.3. TRILUX und Beteiligungsunternehmen von TRI-
LUX werden die Daten nicht in einer Weise verwenden, die 
geeignet ist, die berechtigten wirtschaftlichen oder ge-
schäftlichen Interessen des Kunden erheblich zu beein-
trächtigen, insbesondere nicht zur Ableitung von Erkennt-
nissen über dessen wirtschaftliche Lage, Produktionsme-
thoden oder Marktposition. 

3.  Datenzugriff vom Produkt/verbundenen Dienst 
Der Kunde hat, soweit dies das Design des Produkts oder 
des verbundenen Dienstes vorsieht, die Möglichkeit, nach 
Maßgabe der von TRILUX bereitgestellten Informationen, 
direkt vom Produkt oder vom verbundenen Dienst auf die 
Daten zuzugreifen. 

4.  Datenzugriff durch Kunden auf Anfrage 

4.1. Soweit auf die Daten nicht direkt vom Produkt 
oder dem verbundenen Dienst zugegriffen werden kann, 
stellt TRILUX dem Kunden auf Anfrage ohne unangemes-
sene Verzögerung die Daten zusammen mit relevanten 
Metadaten, die zur Interpretation und Nutzung dieser Da-
ten erforderlich sind, zur Verfügung. 

4.2. Informationen über die Modalitäten einer solchen 
Anfrage stellt TRILUX unter https://www.trilux.com/eu-
data-act bereit. 

4.3. Stellt der Kunde Störungen oder Einschränkun-
gen beim Datenzugang fest und teilt diese TRILUX unter 
hinreichender Beschreibung mit, werden die Parteien in gu-
tem Glauben zusammenarbeiten, um die Ursache zu iden-
tifizieren und angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. Sofern der Kunde der Ansicht ist, dass das Zugriffs-
recht gemäß Artikel 4 Absatz 1 EU Data Act verletzt wurde, 
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ist der Kunde berechtigt, eine Beschwerde bei der zustän-
digen Behörde einzureichen, die gemäß Artikel 37 Abs. 5 
lit. b des EU Data Act benannt wurde. 

4.4. TRILUX ist berechtigt, technische Spezifikationen 
oder Modalitäten des Datenzugangs einseitig anzupassen, 
sofern dies sachlich gerechtfertigt ist (insbesondere aus 
Gründen der IT-Sicherheit, Systemstabilität oder Produkt-
weiterentwicklung). TRILUX wird den Kunden hierüber 
nach Möglichkeit vorab informieren; eine kurzfristige Um-
setzung bleibt zulässig, wenn dies zur Abwehr konkreter 
Sicherheitsrisiken erforderlich ist. 

5.  Datenaustausch mit Dritten auf Kundenanfrage 

5.1. Die Daten zusammen mit den relevanten Metada-
ten, die zur Interpretation und Nutzung dieser Daten erfor-
derlich sind, werden einem Datenempfänger (wie im EU 
Data Act definiert) von TRILUX auf Anfrage des Kunden 
oder einer in seinem Namen handelnden Partei zur Verfü-
gung gestellt. Informationen über die Modalitäten einer sol-
chen Anfrage stellt TRILUX unter https://www.tri-
lux.com/eu-data-act bereit. 

5.2. Sobald der Kunde eine solche Anfrage stellt, wird 
TRILUX mit dem Datenempfänger (wie im EU Data Act de-
finiert) die Modalitäten für die Bereitstellung der Daten zu 
fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedin-
gungen und in transparenter Weise gemäß dem EU Data 
Act vereinbaren. Der Kunde erkennt an, dass aus einer sol-
chen Anfrage ein als Gatekeeper im Sinne von Art. 3 der 
Verordnung (EU) 2022/1925 geltender Dritter keinen Nut-
zen ziehen darf und dies nicht im Kontext der Erprobung 
neuer verbundener Produkte gilt, die noch nicht in Verkehr 
gebracht wurden. 

5.3. Wenn der Kunde nicht die betroffene Person im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ist, 

–   darf TRILUX die Daten, die personenbezogen sind, dem 
Kunden oder einem Datenempfänger auf Anfrage des Kun-
den nicht zur Verfügung stellen, es sei denn, es liegt eine 
gültige Rechtsgrundlage für diesen Zweck gemäß Art. 6 
der Verordnung (EU) 2016/679 vor und, sofern relevant, 
die Bedingungen gemäß Art. 9 jener Verordnung und Art. 
5 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2002/58 erfüllt sind; 

–   darf der Kunde Daten, die personenbezogen sind, nur 
in dem Umfang nutzen, sie mit Dritten teilen oder ander-
weitig verarbeiten, wie dies nach der Verordnung (EU) 
2016/679 und, sofern relevant, der Richtlinie 2002/58/EG 
zulässig ist. 

In diesem Zusammenhang muss der Kunde TRILUX bei 
jeder Anfrage die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ge-
mäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2016/679 und, sofern re-
levant, die anwendbare Ausnahme gemäß Art. 9 jener Ver-
ordnung und Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2002/58) an-
geben, auf die sich die Bereitstellung von Produktdaten 
und/oder Daten verbundener Dienste stützt. 

6.  Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

6.1. Für den Fall, dass der Kunde eine Anfrage auf 
Zurverfügungstellung von Daten stellt, müssen die Ver-
tragsparteien Schutzmaßnahmen vereinbaren, wenn die 
zu teilenden Daten oder Metadaten Geschäftsgeheimnisse 
im Sinne der Geschäftsgeheimnisrichtlinie enthalten, die 
von TRILUX oder einem anderen Geschäftsgeheimnisin-
haber im Sinne derselben Richtlinie gehalten werden. 

6.2. Diese Schutzmaßnahmen sowie die in diesem 
Vertrag vereinbarten Rechte gelten ausschließlich für Da-
ten oder Metadaten, die in den von TRILUX mit dem Kun-
den zu teilenden Daten enthalten sind und dem Kunden zur 
Kenntnis gebracht wurden (nachfolgend „Identifizierte Ge-
schäftsgeheimnisse“). 

6.3. Die Schutzmaßnahmen bleiben nach Beendigung 
oder Ablauf des Vertrags in Kraft. 

6.4. Bevor die Daten dem Kunden zugänglich gemacht 
werden, kann TRILUX alle geeigneten technischen und or-
ganisatorischen Schutzmaßnahmen anwenden, um die 
Vertraulichkeit der geteilten und anderweitig offenbarten 
Identifizierten Geschäftsgeheimnisse zu wahren. 

6.5. Wenn die Schutzmaßnahmen nicht wesentlich 
ausreichen, um ein bestimmtes Identifiziertes Geschäfts-
geheimnis angemessen zu schützen, kann TRILUX, durch 
Mitteilung mit einer detaillierten Beschreibung der Unzu-
länglichkeit der Maßnahmen an den Kunden: 

–   einseitig die Schutzmaßnahmen bezüglich des betref-
fenden spezifischen Identifizierten Geschäftsgeheimnisses 
erhöhen, es sei denn diese Erhöhung ist mit den Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag nicht vereinbar oder beein-
trächtigt den Kunden unangemessen, oder 

–   verlangen, dass zusätzliche Schutzmaßnahmen verein-
bart werden. Kommt innerhalb einer angemessenen Frist 
keine Einigung über die notwendigen zusätzlichen Maß-
nahmen zustande, kann TRILUX die Weitergabe des spe-
zifischen Identifizierten Geschäftsgeheimnisses ausset-
zen, indem TRILUX dem Kunden und der gemäß Art. 37 
des EU Data Act benannten zuständigen Behörde eine Mit-
teilung zukommen lässt, von der eine Kopie an den Kunden 
gesandt wird. 

6.6. Wenn unter außergewöhnlichen Umständen für 
TRILUX die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass durch 
die Offenlegung eines bestimmten Identifizierten Ge-
schäftsgeheimnisses an den Kunden trotz der Schutzmaß-
nahmen ein schwerwiegender wirtschaftlicher Schaden 
entsteht, kann TRILUX die Weitergabe des betreffenden 
spezifischen Identifizierten Geschäftsgeheimnisses ein-
stellen. TRILUX darf dies nur durch eine ordnungsgemäß 
begründete Mitteilung an den Kunden und an die gemäß 
Art. 37 des EU Data Act benannte zuständige Behörde tun, 
wobei eine Kopie an den Kunden zu senden ist. 

6.7. Wenn der Kunde vereinbarte Schutzmaßnahmen 
für Identifizierte Geschäftsgeheimnisse nicht umsetzt und 
aufrecht erhält, ist TRILUX berechtigt, die Weitergabe der 

https://www.trilux.com/eu-data-act
https://www.trilux.com/eu-data-act


  

  TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg, Deutschland 

 
Stand 01.04.2026 

 
 

Page 3 of 3 

 

 

spezifischen Identifizierten Geschäftsgeheimnisse zurück-
zuhalten oder auszusetzen, bis der Kunde den Vorfall be-
hoben hat. TRILUX muss unverzüglich eine ordnungsge-
mäß begründete Mitteilung an den Kunden und an die ge-
mäß Art. 37 des EU Data Act benannte zuständige Be-
hörde zukommen lassen, wobei eine Kopie an den Kunden 
gesandt wird. 

7.  Unbefugte Nutzung und/oder Offenlegung durch 
den Kunden 

7.1. Der Kunde verpflichtet sich, Folgendes zu unter-
lassen: 

–   die erhaltenen Daten zur Entwicklung eines verbunde-
nen Produkts zu nutzen, das mit dem Produkt konkurriert, 
noch die Daten mit dieser Absicht an einen Dritten weiter-
zugeben; 

–   solche Daten zu nutzen, um Erkenntnisse über die wirt-
schaftliche Lage, das Vermögen und die Produktionsme-
thoden des Herstellers oder, soweit zutreffend, von TRI-
LUX abzuleiten; 

–   Zwangsmittel anzuwenden, um Zugriff auf Daten zu er-
langen, oder zu diesem Zweck Lücken in der technischen 
Infrastruktur von TRILUX zu missbrauchen, die zum Schutz 
der Daten dient; 

–   die Daten an einen Dritten weiterzugeben, der als Ga-
tekeeper im Sinne von Art. 3 der Verordnung (EU) 
2022/1925 gilt; 

–   die erhaltenen Daten für Zwecke zu verwenden, die ge-
gen EU-Recht oder anwendbares nationales Recht versto-
ßen. 

7.2. Des Weiteren und gemäß Art. 4 Abs. 2 des EU 
Data Act können der Kunde und TRILUX vereinbaren, die 
Verarbeitung einzuschränken, die Sicherheitsanforderun-
gen für das Produkt, wie sie im EU- oder nationalen Recht 
festgelegt sind, untergraben und zu schwerwiegenden 
nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit 
oder Sicherung natürlicher Personen führen könnte. 

7.3. TRILUX kann geeignete technische Schutzmaß-
nahmen anwenden, um unbefugten Zugriff auf Daten zu 
verhindern und die Einhaltung dieses Vertrags sicherzu-
stellen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, solche 
technischen Schutzmaßnahmen nicht zu ändern oder zu 
entfernen, es sei denn, dies wurde zuvor von TRILUX ver-
einbart. 

8.  Vertragslaufzeit und Beendigung 

8.1. Diese Vereinbarung wird mit Unterschrift des Kun-
den wirksam und ist auf unbestimmte Zeit gültig. 

8.2. Diese Vereinbarung endet: 

–   mit der Zerstörung des Produkts oder der dauerhaften 
Einstellung des verbundenen Dienstes; oder 

–   wenn das Produkt oder der verbundene Dienst irrever-
sibel seine Fähigkeit verliert, die Daten zu generieren; oder 

–   mit dem Verlust des Eigentums des Kunden am Produkt 
oder wenn die Rechte des Kunden bezüglich des Produkts 
aus einem Miet-, Pacht- oder ähnlichen Vertrag oder die 
Rechte des Kunden bezüglich des verbundenen Dienstes 
enden; oder 

–   durch gegenseitige Beendigungsvereinbarung. 

9.  Schlussbestimmungen 

9.1. Diese Vereinbarung stellt den gesamten Vertrag 
zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf den Vertrags-
gegenstand dar und ersetzt alle früheren Verträge oder 
Vereinbarungen und Absprachen der Vertragsparteien, 
mündlich und schriftlich, in Bezug auf den Vertragsgegen-
stand. 

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder wer-
den, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen 
Bestimmungen gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder 
nichtigen Bestimmungen am nächsten kommt. Das Gleiche 
gilt im Falle einer Lücke. 

9.3. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland und ist nach diesem auszulegen, ohne 
Berücksichtigung der Kollisionsnormen. Die Vertragspar-
teien unterwerfen sich der ausschließlichen Zuständigkeit 
der für TRILUX zuständigen Gerichte. 
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